
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung der 
Schulbezirke für die Grundschulen in der Trägerschaft der 

Stadt Wiesmoor 
 

 
Aufgrund der §§ 10 Absatz 1 und 58 Absatz 1 Nummer 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576 -VORIS 
20300-) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111) in 
Verbindung mit § 63 Absatz 2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 03. März 
1998 (Nds. GVBl. S. 137) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr.51) 
hat der Rat der Stadt Wiesmoor in seiner Sitzung am 16.03.2026 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

 
Artikel 1 – Satzungsänderung 

 
a) die Satzung erhält folgende Bezeichnung: Satzung über die Festlegung der Schulbezirke für die 
Grundschulen und weiterführenden Schulen in der Trägerschaft der Stadt Wiesmoor. 
 
b) § 4a wird eingeschoben und erhält folgende Fassung 
 

 
§4a 

Kooperative Gesamtschule Wiesmoor 
 

Der Schuleinzugsbereich der Kooperativen Gesamtschule Wiesmoor wird auf das gesamte 
Stadtgebiet der Stadt Wiesmoor festgelegt.  

 
Artikel 2 - Inkrafttreten 

 
§5 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 14. Tag nach dem sie im „Amtsblatt für den Landkreis Aurich“ verkündet wurde 
in Kraft. 

 
 

Wiesmoor, den 17.03.2026 
 

Der Bürgermeister  
 

Lübbers 


